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Satzung

über  die  Erhebung  von  Elternbeiträgen  für  den  Besuch

der,,Offenen  Ganztagsschule"  im  Primarbereich  in Brakel

VOm

Aufgrund  der  §§ 7 und  41 der  Gemeindeordnung  für  das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW)  vom 14.  Juli 1994  (GV. NRW. S. 666/SGV  NW 2023),  qer §§ 1, 4 und
6 des KommunaIabgabengesetzes  für  das Land Nordrhein-West--n  vom  21. Ok-

tober  1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit  gültigen  Fassung,@s  S,5) Abs. 2und
3 des Schulgesetzes  für das  Land  Nordrhein-Wesffalen  (SN[-wl!>'NRW)  vom

15.02,2005  (GV.NRW  S. 102/SGV  NRW 223),  des  51  Abs.  5 des43esetzes  zur
frühen  Bildun  und  Förderun  von  Kindern  Kinderbild  '- s-etz  -KiBiz-

vom03.12.2029  GV.NRWS.894  unddemRunderlasg:"desMr=-teriums
für  Schule  und  Weiterbildun  des  Landes  Nordf'F$-  -Westfa7@fT'y vom

23.12.2010  (ABI.  NRWNr.  OI/II  S.38» jeweils  in ön  zuT?ß  gültigen  Fassun-
gen,  hat  der  Rat der  Stadt  Brakel  in seiner  Sitzung  ar  '  folgende
Satzung  beschlossen  :

Offene

(1) Die  Stadt Brakel  ist Träger  de-t,  -meinschaffsgrundschule  Brakel

(Hauptstandort  Brakel/Teilstandort  %---  nd bietet  an der Schule zusätz-
lich zum planmäßigen  UnterrAk  an  terrNä-f-stagen  und bei BedarF  auch in

den Ferien pädagogisabe  A@B- eb'-u%-rhalb  der Unterrichtszeit  (außerunter-
richtliche  Angebote)  --en  d %e-  nen Ganztagschule"  (OGS) im Prim-
arbereich  an.  --

Der  Zeitrahmen   t sic7  Einschluss  der  allgemeinen  Unterrichtszeit

i.d.R.  an aller;  -  errTa5,tagen  von spätestens  8.00  Uhr bis 16.00  Uhr,  min-
destew  jedo-iffi-bis  15.0' € r. Die Angebote  gelten  als schulische  Veranstal-

tung3pnd  finde"  Rahme'r- des Schulprogramms  statt.

(2)--  bestejffl<- ein Re-  anspruch  auf  einen  Betreuungsplatz  in der  OGS bzw.
 a-den  einschlägigen  Rechtsvorschriften  hergeleitet  werden.  Die Teil-

naFWE:an  den  eboten  der  OGS im Primarbereich  ist freiwillig.

(3) Art  der  Inanspruchnahme  des offenen  Ganztages  werden  durch
die SchulleYt- ung im Einvernehmen  mit  dem  Schulträger  festgelegt.

(4) Im Zusammenhang  mit  dem Betrieb  der  OGS erhebt  die Stadt  Brakel  gem.  §
3 dieser  Satzung  einen  sozial  gestaffelten  Elternbeitrag  in Anlehnung  an die
Bestimmungen  des KinderbiIdungsgesetzes  -KiBiz-  in Nordrhein-Westfalen.
Die Höhe  des mtl.  Elternbeitrages  richtet  sich nach  der  wirtschaftlichen  Leis-

tungsfähigkeit  der  Eltern.



§2

Anmeldung  zur  Offenen  Ganztagsschule

(1)  Die Anmeldung  eines  Kindes  zur  OGS  hat  schriftlich  an der  Schule  von  den

Erziehungsberechtigten  zu errolgen.  Die  endgültige  Entscheidung  über  die  Auf-

nahme  in die  OGS  triffi  die  Schule  in Absprache  mit  der  OGS.  Die  Teilnahme

eines  Kindes  an den  Angeboten  der  OGS  ist  grundsätzlich  für  die Dauer  eines

Schuljahres  (01.08.  bis  31.07.)  verbindlich  understrecktsMm  ur  Wahrun

der Kontinuität  der außerunterrirhtlit,hcn  An eboter@f  eine dauer-
hafte  und  möqlichst  vollumfänqliche  Teilnahme.  

(2) Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten  d,mJ3-ei  ngen die-
ser Satzung an. Für die Bereitstellung  des Platzes in dg r@G---- S weTöB öffent-
lich-rechtliche  Elternbeiträge  gem. dieser Satzung erhofB',  Es handeff@-ich um
einen Jahresbeitrag der in 12 monatlichen Teilbeitrßgen  ntrichten ist. Kos-
ten der Mittagsverpflegung  werden durch die Stat,taosterNfm3,kend gesondert

(3) Die Erziehungsberechtigten  schließen beiAu-f'me  des4-des  in die OGS mit
der Stadt Brakel für das jeweilige Schul$-  r er  Be  ungsvertrag ab, der
nähere Einzelheiten regelt. Der BetreuungtJ4ertragm-f-  ein Schuljahr  bindend
und  kann  verlängert  werden.  Deröt-schl  eines  Betreuungsvertrages  be-

rechtigt  das  Kind  zur  Teilnahme  anoten  der  OGS  und  löst  die  Bei-

tragspflicht  der  Eltern  nach  §undidie  atzung  aus.

(4)  Unterjährige  Anmeldind  in  deten  Fällen  nach  Entscheidung  der

Schule  (z,B.  Zuzug,  ur;ersehbare  F*-der-  und  BetreuungsbedarFe)  jeweils

zum 1. d.M. unter BeaähtN34 derkegrenzten  Platz- und Personalkontingente
möglich.  In ZweiEeJ'WWlen  er*-syÄm"et der  Schulträger.

(5) Eine utaterjät.ja  Abme'-1Th3g eines Kindes ist zum letzten d.M. grundsätzlich
nufü7EinzeIf-'M-- urch En'-f«.- heidung der Schule möglich (z.B. Schulwechsel,
U3;g,  naahvoa3--t.bar begründete pädagogische oder familiäre Umstände).

ffl« Abm,if-"Üng ha-7  rch Kündigung des Betreuungsvertrages  schriftlich zu
-  n Zweifaelsfällen entscheidet  der  Schulträger,

§3

Höhe  des  Elternbeitrages

(1)  Beitragspflichtig  sind die Erziehungsberechtigten  der Schüler/-innen,  die in der
OGS  betreut  werden.  Lebt  das  Kind  nur  mit  einem  Elternteil  zusammen,  so tritt

dieser  an die  Stelle  der  Eltern.  Wird  bei  Vollzeitpflege  nach  § 33 SGB  VIII  den

Pflegeeltern  ein Kinderfreibetrag  nach  § 32 Einkommensteuergesetz  gewährt

oder  Kindergeld  gezahlt,  treten  die Personen,  die  diese  Leistung  erhalten,  an

die  Stelle  der  Eltern.

(2)  Mehrere  Beitragspflichtige  haften  als  Gesamtschuldner.  Zur  Ausübung  der  Ge-

samtschuldnerschaft  genügt  die  Erteilung  des  Beitragsbescheides  an einen  der

Beitragspflichtigen,



(3)  Beitragszeitraum  ist  das  Schuljahr  (01.08.-31.07.des  Folgejahres),  wobei  die

Beitragspflicht  auch  in den  Ferien  besteht  und  wird  nicht  durch  Schließungs-

zeiten  (z.B.  Ferienzeiten,  Bewegliche  Ferientage  oder  Feiertage)  der  OGS  be-

ruhrt.  Der  Elternbeitraq  ist  ein  Jahresbeitraq  zu  den  Jahresbetriebskos-

ten  der  OGS  -bezoqen  auf  das  Schuliahr-,  der  in zwölf  monatlich
qleichbleibenden  Beiträqen  zu  zahlen  ist.  Infolqe  von  außerqewöhnli-

chen  Erei nissen u.a. Pandemien  E idemien  Naturkaßpstro  hen hö-
here  Gewa/t  mit  denen  eine  Schließun  der  Einri«:Et-un  bzw.  be-

i bi»ileb  8iZi  iuun  san  s.L»ul  y;»»her  ehen  und  behör'? € -n  eordnet

werden  wird  die  Beitra  s flicht  vom  Eintritt  der  SchliEj-u-n  bzw.  Be-

qrenzunq  bis  zur  Aufhebunq  ausqesetzt.  %7;  

(4) Die Höhe der Elternbeiträge  ergibt sich aus der An1a4ieser  Sat:=@ig. Die
Elternbeiträ  e erhöhen  sich  em.  RdErl.  desMin:ums  für  Schule

und &V*="il«aiLi;ldun  v. 23.12.2010  A8/. NRWW'lI 1fiT'@8  in derzur-
zeit  ülti  en  Fassun  oährlich  zum  0L08.  des;-  res'--'e,- enüber  den

bis zum 31.07.  des Jahres eltenden  B4,trä e oes  urn einen Prot-
zentsatz  von 3 0. Die An assun erfol  t-mals  2UT 01.08.2022.  Bei
der Anmeldung des Kindes zur OGS und %- ach%er;@gen  haben die Eltern
der  Stadt  Brakel  schriftlich  anzugeben   na:fi,isen,  welche  Einkom-

mensgruppe  gem.  der  Anlage  nacatz  :[Th,ren  Elternbeiträgen  zugrunde  zu

legen  ist. Ohne  Angaben  zur  Einlcmgmjßhe  oder  ohne  den  geforderten

Nachweis ist der höchste EIte,eitrizu-I=-s-  n. Die Beitragspflichtigen  sind
während des gesamteg Be 3,gg ui%iumes  verpflichtet,  Anderungen in den
wirtschaftlichen  ode"---Iichen'Itnissen,  die für  die Bemessung  des

Elternbeitrages  maßgeW34  sind, unverm= glich mitzuteilen.

(5) Nimmt ein Kind3a dGS  ein-e'andere Betreuungsform  (sog.,,Ubermittags-
betreu,ung bie5t-=chu1sch1=) in Anspruch, ist, ungeachtet  des § 3 Abs. 4 und
§ 47-[  1 bis'N4in  mon-cher  pauschaler Elternbeitrag in Höhe von ,3500
€,3'--Kindzu  er-chten.  Der auschale  Elternbeitra  erhöht  sich  em.
yßlErl.  dg7-MiniS'FurnS  fÜr SChule und WeilbiLidJuu  v. 23.12.2010

";',!-.flN'W.  OI lj  -S.38 in der  zurzeit  ülti  en Fassun  -ährlich  zum
!  des  Jahres  eltenden

assun  erfol  t

bleibt  bei dieser

Die  An

Satzung

Betrmr-'  Fewgt-ls  urn  einen  Protzentsatz  von  3 0

erstmOF-trrn  01.08.2022.  Der  Ei6  Abs.  4 der

RegeIung=mberücksichtigt,

§4

Berechnung  des  Elternbeitrages

(1)  Einkommen  im Sinne  dieser  Vorschrift  ist  die  Summe  der  positiven  Einkünfte

der  Eltern  im Sinne  des  § 2 Abs.  1 und  2 des  Einkommensteuergesetzes.  Ein

Ausgleich  mit  Verlusten  aus  anderen  Einkunftsarten  und  mit  Verlusten  des  zu-

sammenveranlagten  Ehegatten  ist nicht  zulässig.  Dem  Einkommen  im Sinne

des Satzes  1 sind  steuerfreie  Einkünfte,  UnterhaItsIeistungen  sowie  die zur

Deckung  des Lebensunterhaltes  bestimmten  öffentlichen  Leistungen,  insbe-

sondere auch Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II/XII,  für die Eltern und



das Kind,  für  das  der  Elternbeitrag  gezahlt  wird,  hinzuzurechnen.  Das Kinder-

geld  nach  dem  Bundeskindergeldgesetz  und  entsprechenden  Vorschriften  und

das Erziehungsgeld  nach  dem  Bundeserziehungsgeldgesetz  sind  nicht  hinzu-

zurechnen.  Bezieht  ein Elternteil  'Einkünfte  aus einem  BeschäftigungsverhäIt-

nis oder  aufgrund  der  Ausübung  eines  Mandats  und  steht  ihm  aufgrund  dessen

für  den Fall des  Ausscheidens  eine  lebenslängliche  Versorgung  oder  an deren

Stelle  eine  Abfindung  zu oder  ist er in der  gesetzlichen  Rentenversicherung

nachzuversichern,  dann  ist dem  nach  diesem  Absatz  ermittelten  Einkommen

ein Betrag  von  10  v.H.  der  Einkünfte  aus  diesem  BeschäftigungsverhäItnis  oder

aufgrund  der  Ausübung  des  Mandats  hinzuzurechnen.  Für  das  dritte  und  jedes

weitere  Kind  sind  die nach  § 32 Abs.  6 Einkommensteuergesetz  zu gewähren-

den Freibeträge  von  dem  nach  diesem  Absatz  ermittelten  Einkommen  abzu-

ziehen.  Analog  des  § 10  Abs.  2 Bundeselterngeld-  und  Elternz*gesetzes  bleibt

das Elterngeld  bis zu einer  Höhe von 300,00  € anrechnung@i.  ,

(2)  Maßgebend  ist das Einkommen  in dem  der  Abgabe  vorange  enen  Kalen-

derjahr.  Abweichend  von  Satz  1 ist  das  Zwölffache  des Eirm-Tns  des letz-

ten Monats  zugrunde  zu legen,  wenn es voraussichtlicti @'  Daue-  er oder
niedriger  ist als das Einkommen  des vorangegangensf47aIenderjaFF?@ ; wird
das Zwölffache  des Einkommens  des letzten  Mona3;s zue  gelegt,  so sind
auch  Einkünfte  hinzuzurechnen,  die zwar  nicht  im-i[?R-zten  t bezogen  wur-

den, aber im laufenden  Jahr anfallen.  Der Elternbe-ist  aT7em  Kalender-
monat  nach Eintritt  der Anderung  neu festzueetzen.  Bee3ß-erprüfüng  einer  be-
reits  erfolgten  oder  bei einer  erstmaligen  r-irkendep6-eitragsfestsetzung

wird  das tatsächliche  Einkommen  im JahW4er B  s  ht zu Grunde  gelegt,
Ergibt  sich  in diesem  Fall eine  andere  Ba;,-agsh  diese  ab dem  O1.O1.

des maßgeblichen  Kalenderjahres  ti-es-+-zuse\3  n,

(3) Soweit  Monatseinkommen  nicj,t  bes'fßri m-d,  ist abweichend  von Abs. 2
auf  das zu erwartende  Jahle--  m:.en  ab-füstellen,  Anderungen  der Ein-
kommensverhäItnisse   r Zlegung  einer  höheren  Einkommens-

gruppe  führen  könnend  unverzügNm"- anzugeben.

(4)  Die EIternbeiträgewerden'-  d-Stadt  Brakel  erhoben.  Zu diesem  Zweck

teilen  die ElternQ  Sc-  :- Namen,  Anschriften,  Geburtsdaten  sowie

die Aufnahme;@d  Ab  edaten  der Kinder  sowie die entsprechenden  Anga-
ben dß-EIterWgverzügl-mit.

(5) DL(? öhe d»s Elteitrages  im Rahmen der Regelbetreuungszeit  (ohne  Ent-
-@j3te fü «  Mittag"en)  darf  den in Ziffer  8.2 genannten  Höchstbeitrag  gem.

-,,47MSW  NßW vom 23.12.2010  (ABI. NRW. 01/11  S. 38) in der zurzeit
gü-  Fassupro  Monat  und  Kind  nicht  übersteigen.  Der  Höchstbeitrag  er-

höht  'e--eskonform  jährlich  zum  Schuljahresbeginn  -kaufmännisch  ge-

rundet-  Yweils  3'/o.  Die übrigen  Staffelungen  bleiben  von  dieser  gesetzli-

chen  Rege'i- ng unberührt.

(6) Die Verpflichtung  zur  Zahlung  des Elternbeitrages  entsteht  mit  Abschluss  des

Betreuungsvertrages.

§5

Fälligkeit,  Vollstreckung

(1)  Über  die Höhe  und  Fälligkeit  der  Beiträge  erhalten  die Eltern  einen  schriftlichen

Bescheid.  Der  mtl.  Elternbeitrag  wird  zum  O1. j. M. fällig  und  ist  an die Stadt-

kasse  Brakel  zu entrichten.  Die Zahlungsmodalitäten  werden  zum  jeweiligen



Beitragsjahr  (z.B.  Lastschriftverfahren,  Überweisung)  geregelt.  Die Nutzung

von  lediglich  Teilen  der  OGS  Angebote  begründen  keinen  Erstattungsanspruch.

(2) Rückständige  Elternbeiträge  oder  sonstige  Entgelte  nach  dieser  Satzung  wer-

den  im VerwaItungszwangsverfahren  beigetrieben.  Maßgebend  hierfür  sind  die

Bestimmungen  des  VerwaItungsvoIIstreckungsgesetzes  NRW  in der  jeweils  gel-
tenden  Fassung.

§6

Beitragsermäßigung/  -befreiung

1) Der  Beitrag  kann  auf  Antrag  für'  die Zukunft  ganz  oder  teilwe  rlassen  wer-

den, wenn die Belastung  den Eltern und dem Kind nicht  zuzu3:  föst  (analoge
Anwendung  des  § 51 Abs.  1 des  KinderbiIdungsgesetzes  -KiBiz-  in V e rbindung

dann,  wenn  Eltern  oder  Kinder  Leistunqen  zur  SiCFwr.hnq  des  rebens-

unterha/ts  nach  dem  Sozialqesetzbuch  ZweFtes  Bu'-  (SGB  JJ),  Leis-

tunqen  nach  dem  dritten  und  vierten  Kaoiter-Ex--s  Soz-,'gjqesetzbuches

Zwölftes  Buch  (SGB  XII  ) oder  Leistunqen  nach  k7@!  urid=3  des  Asylbe-
werberleistunqsqesetztes  oder  wenn'Eltern  dcärXindes  Kinderzu-

schlaq  qemäß  4 6 a des Bundeskirrderq'qKl54cr,ctfi'.6r,  oder  Wohnqeld
nach  dem  bvohmBelJBysctz  crhalten."i

(3)  Im Fall des  § 3 Abs.45a  (Pfl?[!rn  im Rahmen  des  § 33 SGB VIII)  ist
ein Elternbeitrag  zu za=  der  sich  n=a-gff der  Anlage  zu dieser  Satzung  für  die
erste  Einkommensaruo=be«-aibt.

(4) Besuchen  mehr,ffer  ein-eprvF- milie  oder  von  Personen,  die nach  § 3 an

die Stelle  det-tern  tr,  zur  gleichen  Zeit  die offene  Ganztagsschule,  so

wird.M  das  z- e und  jeetjs  weitere  Kind  jeweils  der  halbe  Beitrag  gem.  § 3

L'
Aufnahmebestätiqunq

Der  OGS-Träqer  bzw.  die  Schulen  sind  berechtiqt,  eine  Aufnahme  in  die

OGS  erst  dann  zu  erteilen,  wenn  die  iinter  r@ 3 qenannten  Einkommenser-
klärunqen  und  Einkommensunterlaqen  sowie  der  Rptrr»uunqsveil»aq  Lei
der  Stadt  Brakel  vorlieqen.



§8

0rdnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig  handelt,  wer  die in §§ 3 und  4 dieser  Satzung  geforderten

Angaben  unrichtig  oder  unvollständig  macht.  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  mit

einem  Bußgeld  bis  zu 5.000  € geahndet  werden

gg
Salvatorische  Klausel

oder  tejJ=h.eise  rechtsun

fttretererden,  so wird

ht berTh--d-«n  die  Stelle

gen soJtriejenige  wirk-

Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieser  Satzung  ganz

wirksam  oder  undurchführbar  sein  oder  nach  Inkra

dadurch  die  Gültigkeit  der  übrigen  Bestimmungen  ni«

der  unwirksamen  oder  undurchführbaren  Bestimmui

same  und  durchführbare  Regelung  treten,  deren  Wirkt

nächsten  kommen.  Die vorstehenden  Bestimmungen

den  Fall,  dass  sich  die  Satzung  als lückenhaft  erweist.

§ IO

Diese  Satzun  tritt  am  OI.

15.02.2019  mit  Ablauf  des  31.

Kraft.  Die  Satzun  vom

rr Kraft.

r  es:4__ o;i&f
mtl,  Beitrag  €

1.Kind

mtl.  Beitrag  €

2.Kind  und  jedes  weitere  Kind

-i
ä :- 4  ll  -ä

g 

=-

O,OO O,OO}15 3 (!'l !F_?I

bi; ffl_
I 'ii_ -!l_rggg  _W- 30,00 15,00

bis  37ÖÖ__ 9 _,' 38,00 19,00

bis  45R_ 0_W- 54,00 27,00

bis  54.9S n'r 78,00 39,00

bis  63.999 IjO,OO 55,00

bis  72.999 j44,00 72,00

bis  81.199 182,00 91,00

über  81.250 209,00 104,50


